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Ländliche Neuordnung:  Kospa-Pressen 

 

Stadt:     Eilenburg 

 

Gemeinden:    Zschepplin und Jesewitz 

 

Verfahrens- Nr.:    DZ/LN1 
 

I.  Beschluss zur 2. geringfügigen Änderung des Verfahrensge-

bietes 
 

1. Anordnung  
 

 Das mit Neuordnungsbeschluss des Staatlichen Amtes für Ländliche Neuordnung Wurzen vom 09. 

Dezember 1998, AZ: BL-8461.20-DZ/FN1 und dem Beschluss zur geringfügigen Änderung des 

Verfahrensgebietes des Staatlichen Amtes für Ländliche Neuordnung Wurzen vom 30. August 

1999, AZ: BL/1-8461.20.17-DZ/FN/1 festgestellte Verfahrensgebiet wird gemäß § 8 Abs. 1 

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. 

I S. 546), in der heute geltenden Fassung i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des 

Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem 

Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429), in der 

heute geltenden Fassung geringfügig geändert. 

 

2. Zum Verfahrensgebiet hinzukommende Flurstücke 

 

Folgendes Flurstück wird zum Verfahrensgebiet hinzugezogen: 

 

Gemarkung Rödgen Flur 2 Flurstück 176/3 

 

Die Fläche des hinzukommenden Flurstücks beträgt 24 m².  

 

3.  Aus dem Verfahrensgebiet ausscheidende Flurstücke 
  

Folgende Flurstücke scheiden aus dem Verfahrensgebiet aus: 

Gemarkung Kospa-Pressen Flur 2 Flurstück 34/4 

Gemarkung Kospa-Pressen Flur 7 Flurstücke 5/5 und 236/2 

Gemarkung Kospa-Pressen Flur 9 Flurstücke 33/1; 123/1 und 138/4  

Gemarkung Rödgen Flur 1 Flurstücke 76/4 und 77/4 

Gemarkung Rödgen Flur 3 Flst. 42/6 

 

Die Fläche der ausscheidenden Flurstücke beträgt ca. 10,16 ha.  
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Das Verfahrensgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von ca. 1367 ha und ist auf der vom Landrats-

amt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung gefertigten Karte „Änderung Nr. 2 des Neuord-

nungsgebietes“ (Gebietskarte) im  Maßstab 1:12.000, die als Anlage 1 (Blattnr. 1)  dem Beschluss 

beigefügt ist, durch farbige Umrandung dargestellt. In den Anlagen 2 bis 7 (Blattnr. 2 bis 7) sind 

die Änderungen zur besseren Übersicht nochmals dargestellt. 

Die neue Gebietsgrenze ist grün eingetragen und der weggefallene Teil der Gebietsgrenze ist grün 

gekreuzt. 

 

Die Karten Anlage 1 bis 8 gehören nicht zum entscheidenden Teil dieses Beschlusses. Sie dienen 

der Information über die Lage des gesamten Verfahrensgebietes und der Änderungen.  

 

 

4. Beteiligte 
 

 Die Eigentümer der zum geänderten Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke, Gebäude und 

Anlagen sowie die den Grundstückseigentümern gleichgestellten Erbbauberechtigten sind 

Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren und somit Mitglieder der mit dem 

Anordnungsbeschluss vom 09. Dezember 1998 entstandenen 

Teilnehmergemeinschaft Kospa-Pressen 

 

 mit Sitz in der Stadt Eilenburg. Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen 

Rechts (§16 FlurbG) und untersteht der Aufsicht des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für 

Ländliche Neuordnung. 

 

 Nebenbeteiligte sind u.a. Inhaber von Rechten an Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht 

zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung von Grenzzeichen an 

der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben. 

 

Der Vorstand bleibt bezüglich seiner Zusammensetzung unverändert. 
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II. Hinweise zum Änderungsbeschluss 
 

1. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
 

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungs-

verfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb von drei Monaten nach der Be-

kanntmachung dieser Aufforderung schriftlich beim Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche 

Neuordnung, 04855 Torgau oder zur Niederschrift beim Landratsamt Nordsachsen, Amt für Länd-

liche Neuordnung, Dr.- Belian- Straße 5, 04838 Eilenburg als zuständige Flurbereinigungsbehörde 

anzumelden. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. 

Auf Verlangen des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung hat der Anmel-

dende sein Recht innerhalb einer vom Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung 

zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird der Anmeldende nicht 

mehr beteiligt. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann 

das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung die bisherigen Verhandlungen und 

Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). Der Inhaber eines nicht aus dem Grundbuch 

ersichtlichen Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes eben-

so gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 

Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG). 

 

2. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung 
 

Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Grundstücken im Verfahrensgebiet erhebt das Land-

ratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung aus dem Grundbuch. Um Nachteile zu ver-

meiden, wird dringend empfohlen, die Eintragungen im Grundbuch zu überprüfen und erforderli-

che Berichtigungen zu beantragen. Dazu genügt es in der Regel, den Grundbuchämtern die ent-

sprechenden Urkunden wie Erbschein, Erbvertrag, Testament, Zuschlagsbeschluss, etc. vorzu-

legen. 

 

Grundbucheinsicht und Auskünfte sind gebührenfrei. Für die Berichtigung des Grundbuches sind 

in bestimmten Fällen gebührenrechtliche Vergünstigungen vorgesehen. 

 

3. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 
 

Von der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurberei-

nigungsplanes gelten folgende Einschränkungen: 

 

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des Landratsamtes Nordsach-

sen, Amt für Ländliche Neuordnung nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ord-

nungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 

 

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen, u. ä. Anlagen dürfen nur mit 

Zustimmung des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung errichtet, her-

gestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG). 
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Sind entgegen den Bestimmungen nach a) und b) Änderungen vorgenommen oder Anlagen herge-

stellt oder beseitigt worden, so können diese im Verfahren unberücksichtigt bleiben. Das Landrats-

amt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung kann den früheren Zustand auf Kosten des be-

treffenden Beteiligten wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 

Abs. 2 FlurbG). 

 

c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur 

in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung des Landratsamtes 

Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung beseitigt werden. 

Bei Verstößen gegen diese Vorschrift muss das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländli-

che Neuordnung Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 

 

d) Von der Bekanntgabe des Anordnungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedürfen 

Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der 

Zustimmung des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung; die Zu-

stimmung darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden (§ 85 Nr. 

5 FlurbG). 

 

Sind Holzeinschläge ohne Zustimmung des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländli-

che Neuordnung vorgenommen worden, kann es anordnen, dass derjenige, der das Holz ge-

fällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forst-

aufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG). 

 

Verstöße gegen die Anordnungen zu Ziffer 3, Buchstaben b), c) und d) sind Ordnungswidrigkeiten 

i. S. des § 154 Abs. 1 FlurbG und können mit Geldbußen geahndet werden. Es gelten die Bestim-

mungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). 
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Hinweis zu den Auslegungszeiten und dem Auslegungsort des Beschlusses zur 2. geringfügigen Ände-

rung des Verfahrensgebietes mit Begründung und Karten  

 
 

Verfahren:  Kospa-Pressen 
Stadt:   Eilenburg  
Gemeinden:  Jesewitz und Zschepplin     
lfd. Nr.:  DZ/LN1 

 
 
In der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz  liegt ab dem 11. Oktober 2019 
während der Dienststunden 
 
montags  7.30 Uhr – 12.00 Uhr 
dienstags  7.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
mittwochs  7.30 Uhr – 12.00 Uhr 
donnerstags  7.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr 
freitags  7.30 Uhr – 12.00 Uhr 
 
 
der Beschluss zur 2. geringfügigen Änderung des Verfahrensgebietes bestehend aus: 
I Beschluss zur 2. geringfügigen Änderung des Verfahrensgebietes  
II Hinweise zum Änderungsbeschluss 
III Begründung 
Karten 
 
zwei Wochen lang zur kostenlosen Einsichtnahme durch jedermann aus. 
 
 
 
 
 
 
Doberschütz, den 10.10.2019 
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